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Beschäftigungschancen statt Mindestlohn!

die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine neufassung des Gesetzes über mindestarbeitsbe-

dingungen (mindarbBedG) und des arbeitnehmer-entsendegesetzes (aentG) für möglichst viele 

Branchen mindestlöhne in deutschland einzuführen. entsprechende Gesetzentwürfe des Bun-

desarbeitsministers liegen vor. Wir müssen vor deren umsetzung ausdrücklich warnen! ohne not 

würde mit diesem schritt der Weg in eine staatliche Lohnfestsetzung bereitet und das erfolgreiche 

system der marktwirtschaftlichen ordnung in seinen Grundfesten beschädigt. statt das angestreb-

te sozialpolitische ziel zu erreichen, droht ein erheblicher abbau von arbeitsplätzen für niedrig ent-

lohnte arbeitnehmer. mit eingriffen wider die ökonomische vernunft nimmt man den menschen die 

chance zur teilnahme am ökonomischen und gesellschaftlichen Geschehen. im einzelnen gilt:

1.	 Ein	Mindestlohn	ist	sozialpolitisch	ineffizient	

ein mindestlohn ist nicht erforderlich, um eine Grundsicherung bereit zu stellen. mit dem arbeits-

losengeld ii besteht bereits ein instrument, das diese sozialpolitische funktion erfüllt. aLG ii erhält 

jeder Bedürftige unabhängig von der ursache seiner notlage und unabhängig von versicherungs-

zeiten. Damit wird zugleich ein impliziter (der familiären Situation angepasster) Mindestlohn defi-

niert, denn die gewährten transfers entsprechen einem erwerbseinkommen, das bei Bruttostun-

denlöhnen von ca. 4 bis 5 euro (alleinstehende) bis über 10 euro (verheiratete mit kindern) erzielt 

werden würde. die zuzahlungen im rahmen des aLG ii verhindern zudem, dass das einkommen 

gering bezahlter Beschäftigter unter das soziale existenzminimum fallen kann.

ein mindestlohn ist kein geeignetes umverteilungsinstrument, weil ein erheblicher teil der Bezieher 

gar nicht bedürftig im sinne der Bedarfsgemeinschaften ist. so leben viele derjenigen mindestlohn-



bezieher, die ihren Job behalten, nicht in haushalten mit geringem einkommen – etwa zweitverdie-

ner oder Jugendliche, die bei ihren eltern wohnen. in diesen fällen verteilt der mindestlohn nicht 

nach der Bedürftigkeit um, sondern begünstigt auch die finanziell Bessergestellten. Umgekehrt 

kann ein alleinverdiener auch nach einführung eines mindestlohns noch „arm“ sein und seinen 

persönlichen Bedarf nicht decken, wenn er eine mehrköpfige Familie hat. 

2. Ein gesetzlicher Mindestlohn vernichtet Arbeitsplätze

trotz des im sozialsystem angelegten mindestlohns würde eine gesetzliche Lohnuntergrenze in 

der anvisierten höhe von 7,50 euro eine erhebliche Bindungswirkung entfalten. ein viertel der 

privat Beschäftigten im osten und etwa ein zehntel im Westen verdienen weniger als diesen Be-

trag. die notwendige Lohnerhöhung wird in erheblichem umfang neue arbeitslosigkeit erzeugen. 

Betroffen wäre dabei vor allem der dienstleistungssektor. auch wenn es den unternehmen gelingt, 

die höheren arbeitskosten großenteils auf die Preise zu überwälzen, hätte dies gravierende aus-

wirkungen, weil die Nachfrage bei steigenden Preisen sinkt. Häufig sind jedoch die Möglichkeiten 

begrenzt, erhöhte arbeitskosten auf die Preise zu überwälzen. dann werden die unternehmen mit 

verstärkter rationalisierung reagieren, also arbeitskräfte durch maschinen austauschen, oder mit 

der verlagerung von Produktionsstätten, wenn die heimische nachfrage nach den entsprechenden 

Gütern und Leistungen auch aus dem ausland befriedigt werden kann, wo zu niedrigeren Löhnen 

produziert wird. haushalte können zudem verteuerte dienstleistungen durch Waren oder schwarz-

arbeit ersetzen. so oder so – der mindestlohn führt zu erheblichen Beschäftigungsverlusten. diese 

Beschäftigungsverluste sind im Westen unseres Landes erheblich. im osten werden sie erschüt-

ternde ausmaße annehmen.

Großbritannien, wo 1997 ein gesetzlicher mindestlohn eingeführt wurde, als Beispiel für die vermeint-

lich positiven Wirkungen ins feld zu führen, ist verfehlt. hier werden allen vorliegenden Belegen 

zufolge negative Beschäftigungswirkungen im unteren Lohnbereich tendenziell durch die positiven 

arbeitsmarktwirkungen des Wirtschaftswachstums überkompensiert. zudem ist der arbeitsmarkt in 

Großbritannien weit flexibler als in Deutschland, und nur 1,9 Prozent der britischen Arbeitnehmer 

beziehen den mindestlohn. auf der Grundlage der niedrigen deutschen Wachstumsraten wäre der 

auf dem hiesigen arbeitsmarkt angerichtete schaden nicht zu übersehen. Wie nachteilig ein hoher 

mindestlohn für die Beschäftigung ist, zeigt sich in frankreich. dort stellt der mindestlohn, der gut 

15 Prozent der Beschäftigten betrifft, gerade für Jugendliche eine hohe markteintrittshürde dar und 

führt zu deutlichen Arbeitsplatzverlusten bei Geringqualifizierten und Jugendlichen.

3. Es droht eine staatliche Lohnfestsetzung

in deutschland werden immer noch fast zwei drittel der Beschäftigten durch tarifvertragliche rege-

lungen erfasst. die tarifautonomie funktioniert in vielen Bereichen also nach wie vor. zur tarifau-

tonomie gehört aber nicht nur das recht, die arbeitsbedingungen über arbeitgeberverbände und 
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Gewerkschaften in kollektiv ausgehandelten tarifverträgen zu regeln (positive koalitionsfreiheit). 

dazu  gehört auch das recht, individuell zu verhandeln (negative koalitionsfreiheit). diesem au-

ßenseiterwettbewerb durch tarifungebundene firmen und arbeitnehmer ist es nicht unwesentlich 

zu verdanken, dass deutschland nach einer langen Phase moderater Lohnabschlüsse heute wie-

der international wettbewerbsfähig geworden ist. 

vor allem branchenbezogene mindestlöhne würden jedoch in die negative koalitionsfreiheit eingrei-

fen, indem sie den Außenseiterwettbewerb faktisch außer Kraft setzten. So entfiele die Möglichkeit 

einer korrektur der tarifpolitik durch außenseiterwettbewerb. die diskussion über einen mindest-

lohn für die zeitarbeit zeigt, dass sogar in die positive koalitionsfreiheit eingegriffen werden soll. 

der tarifvertrag einer dGB-tarifgemeinschaft soll den tarifvertrag einer cGB-tarifgemeinschaft 

verdrängen können. dies wäre ein verfassungswidriger eingriff in die freiheit der tarifvertragspar-

teien, Tarifverträge ohne staatlichen Einfluss abschließen zu können. 

die geplante novellierung des mindestarbeitsbedingungsgesetzes aus dem Jahre 1952 hebelt 

die tarifautonomie ein weiteres stück aus. Während die allgemeinverbindlichkeit und das arbeit-

nehmer-Entsendegesetz tarifliche Mindestlöhne erst dann gesetzlich ausweiten, wenn in den tarif-

gebundenen firmen mindestens 50 Prozent der Beschäftigten des relevanten Geltungsbereichs 

arbeiten, soll das mindarbBedG tarifverträge auch auf tarifungebundene außenseiter ausweiten. 

als folge davon würde eine mehrheit durch eine minderheit majorisiert. der Weg zum staatlichen 

Lohndiktat ist damit offen. der staat legt so die axt an einen Pfeiler der sozialen marktwirtschaft.
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